
S atzu ng   

For  Futu re  Band  

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr  

(1) Der Verein führt den Namen For Future Band 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Freiburg im Breisgau 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins  

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige - mildtätige - kirchliche - Zwecke im 

Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

(2) Zweck des Vereins ist 

• die Förderung des Umweltschutzes einschließlich des Klimaschutzes (§ 52 Abs. 2 Nr. 8 AO), 

• die Förderung von Kunst und Kultur (§ 52 Abs. 2 Nr. 5 AO) sowie 

• die Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe (§ 52 Abs. 2 Nr. 7 AO), 

insbesondere im Bereich Klimabildung und Umweltbewusstsein 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch  

• die Komposition, Produktion und öffentliche Aufführung eigener Musikwerke mit Bezug zu 
Klimaschutz, Klimaanpassung, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein, 

• musikalische Beiträge und Auftritte bei Demonstrationen, Informationsveranstaltungen und 

Aktionen im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, 

• die Organisation und Durchführung von Konzerten, Bildungs- und Kulturveranstaltungen, 

• die Zusammenarbeit mit Initiativen, Vereinen und Organisationen, die sich für Umwelt- und 

Klimaschutz einsetzen, 

• Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung von Klimabildung und gesellschaftlichem Umweltbewusstsein, 

•  die Durchführung von Tourneen im In- und Ausland zur Verwirklichung der vorgenannten Zwecke. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.  

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 

 



§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft, Mitgliedsbeiträge und Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden.  

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei Minderjährigen ist der 

Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung 

bedarf, steht Bewerbenden die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig 

entscheidet. 

(3) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit bestimmt die 

Mitgliederversammlung.  

(4) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch  

• bei natürlichen Personen durch deren Tod oder Verlust der Geschäftsfähigkeit;  

• bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtsfähigkeit; 

• durch schriftlich erklärten Austritt; 

• durch Ausschluss. 

(5) Der Vorstand kann ein Mitglied bei vereinsschädigendem Verhalten oder Beitragsrückständen von 

mindestens einem Jahr vorläufig ausschließen. Über den endgültigen Ausschluss entscheidet die 

Mitgliederversammlung nach Anhörung der Betroffenen.  

 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder  

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an gemeinsamen 

Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der 

Mitgliederversammlung.  

(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere regelmäßig seine 

Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, das Vereinsleben durch seine Mitarbeit 

zu unterstützen.  

 

§ 5 Organe des Vereins  

Organe des Vereins sind  

• die Mitgliederversammlung 

• der Vorstand 

 

§ 6 Die Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine ordentliche 

Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 

zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung.  

(2) Die Mitgliederversammlung kann auch im Wege der elektronischen Kommunikation (z.B. per Telefon 

oder Videokonferenz) oder in einer gemischten Versammlung aus Anwesenden und Videokonferenz 

/anderen Medien/ Telefon durchgeführt werden. Ob die Mitgliederversammlung in einer Sitzung oder im 

Wege der elektronischen Kommunikation oder in einer gemischten Versammlung aus Anwesenden und 

Videokonferenz/ anderen Medien/ Telefon durchgeführt wird, entscheidet der Vorstand. Lädt der Vorstand 

zu einer virtuellen Mitgliederversammlung ein, so teilt er den Mitgliedern spätestens eine Stunde vor 



Beginn der Mitgliederversammlung per E-Mail die Einwahldaten für die Video- oder Telefonkonferenz mit. 

Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten für Vorstandssitzungen entsprechend. 

(3) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis 

spätestens eine Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der 

Versammlung bekanntzumachen.  

(4) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 

(5) Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Protokollführender zu wählen. 

(6) Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn 

mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. 

 

§ 7 Die Aufgaben der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten:  

a. Wahl des*der Kassenprüfer*in, 

b. Änderungen der Satzung,  

c. die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge,  

d. der Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein, 

e. die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands,  

f. die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands, 

g. die Auflösung des Vereins.  

 

(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.  

Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite 

Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl 

der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

 

(3) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter Vorlage 

einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden.  

 

Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  

 

Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der 

anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer 

Betracht. 

 

(4) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu fertigen, 

das vom Protokollführenden und Versammlungsleitenden zu unterschreiben ist.  

 

§ 8 Vorstand  

(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden und dem*der Kassierer*in. Der Vorstand wird von der 

Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt.  

Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins sein; mit der Mitgliedschaft im Verein endet 

auch die Mitgliedschaft im Vorstand.  

Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die Mitgliederversammlung ist 

zulässig. Der Vorsitzende und der*die Kassierer*in vertreten den Verein jeweils allein.  



(2) Den Mitgliedern des Vorstands kann eine angemessene Vergütung gezahlt werden. Über die Höhe der 

Vergütung entscheidet die Mitgliederversammlung.  

 

§ 9 Aufgaben des Vorstands   

Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Führung seiner 

Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:  

a. die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der 

Aufstellung der Tagesordnung,  

b. die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,  

c. die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts,  

d. die Aufnahme neuer Mitglieder. 

  

§ 10 Auflösung des Vereins  

Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an 

eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks 

Verwendung für die Förderung der Kunst und Kultur oder des Umweltschutzes. 

 

______________________  ___________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschriften von mindestens zwei Mitgliedern 

 


